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Beteiligung an der Bauleitplanung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-
werbezentrum Seeshaupter Straße / Westtangente“ sowie der 33. Änderung 
des Flächennutzungsplans 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum genannten Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. 

 

Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine Ausfertigung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 

Das Landratsamt Weilheim-Schongau erhält eine Kopie des Schreibens. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. 
 
Müller 
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Stellungnahme 
 

1. Rechtliche und fachliche Hinweise und Empfehlungen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der –vorsorge, insbesondere die Vermeidung 
und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen (§ 
1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit dem StMB eine Arbeitshilfe 
„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ herausgegeben, wie die Kommu-
nen dieser Verantwortung gerecht werden können und wie sie die Abwägung im Sinne des 
Risikogedankens und des Risikomanagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfoh-
len, eine Risikobeurteilung auf Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, s. 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  

1.1 Überflutungen infolge von Starkregen 

Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 
kommen.  

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Im vorlie-
genden Entwurf sind keine Höhenlinien dargestellt. Oberflächenabfluss infolge von Starkre-
gen konnte daher in der Grundkonzeption der Planung nicht berücksichtigt werden.  

Die Gemeinde, sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d 
BauGB treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren. 
Die Anwendung der gemeinsamen Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der 
Bauleitplanung“ von StMB und StMUV wird dringend empfohlen. 
 
Vorschlag für Festsetzungen 

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 
25 cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt.“ (Hinweis: Dazu sollte 
die Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten 
Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen). 

„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Stark-
regen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“ 

„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.“ 
 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:  

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von 
mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie 
Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor 
Lichtschächten, ausgeführt werden.   

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

1.2 Grundwasser 

Laut Gutachten der GHB liegt kein zusammenhängender Grundwasserleiter vor. Uns liegen 
keine weiteren Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Da es sich um ei-
nen ehemaligen Hochmoorstandort handelt, hier schluffige und torfige Böden vorliegen, ist 
mit hohen Grund- bzw. Schichtenwasserverhältnissen zu rechnen, die lokal bis zur Gelände-
oberkannte ansteigen können.    

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
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Die geplanten Einzelbauvorhaben wirken sich möglicherweise auf den Wasserhaushalt der 
angrenzenden Hochmoorflächen aus, dadurch können nachteilige Folgen für das Grundwas-
ser oder für Dritte entstehen. Wir weisen auf die vorgeschlagenen Maßnahmen des Büros 
ALW zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das Grundwasser hin, diese sind stets 
zu beachten.   

Ein Eingriff in das Grundwasser durch Baumaßnahmen (u.a. Bauwasserhaltung, Einbringen 
von Stoffen in das Grundwasser z.B. Kellergeschoss) stellt grundsätzlich einen Benut-
zungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bzw. Abs. 2 Nr. 1 oder ggf. § 9 Abs. 2 Nr. 2 
WHG dar. Benutzungen sind in einem wasserrechtlichen Verfahren zu behandeln, sofern die 
Bedingungen des § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht eingehalten werden. 
 
Vorschlag für Festsetzungen: 

 
„Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in den öffentlichen 
Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht zulässig.“ 

 
„Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller oder sonstige un-
terhalb des anstehenden Geländes liegende Räume wasserdicht (z.B. weiße 
Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist auf einen Keller zu ver-
zichten oder die Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen.“  
 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 
 

„Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwas-
ser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung oder 
Herstellen von Gründungspfählen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung 
mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.“  
 
„In Bereichen von Schwankungen des Grundwasserspiegels besteht die Gefahr 
von Setzungen des Bodens unter Auflast.“ 

1.3 Altlasten und Bodenschutz  

1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht. Die Festsetzung der Hinweispflicht 
über das vorfinden von Altlasten unter Punt f. im Plan wird begrüßt. 

1.3.2 Vorsorgender Bodenschutz 

Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. Es sind geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden aufzuzeigen. Wir begrüßen daher die Festsetzung unter Punkt g. 
Mutterboden (Oberboden) vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen.  

Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzöge-
rungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant wer-
en. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ mit Verwertungskonzept empfoh-
len. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von 
Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. Insofern wird die Maßnahme die Verkehrsflächen 
und Plätze „schwimmend“ auf dem Torfkörper zu errichten begrüßt.  

Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die 
rechtlichen und technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung 
von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV) maßgeblich. 
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Vorschläge für Hinweise zum Plan: 

„Es liegen organische Böden (Moore) bzw. besonders empfindliche Böden im 
Planungsbereich vor. Es sind daher Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen erforderlich.“ 

„Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen 
und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials 
die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.“ 

„Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhält-
nissen möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen.“ 

1.4 Wasserversorgung 

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die 
hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke 
und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffentliche Anlage gewähr-
leistet sind. Insofern beseht mit dem vorliegenden Plan Einverständnis. 

1.5 Abwasserentsorgung 

1.5.1 Häusliches Schmutzwasser  

Wir weisen darauf hin, dass lediglich 2 der 6 dem WWA Weilheim bekannten Entlas-
tungsbauwerke (RÜBs „A“ und „B“) derzeit über einen gültigen Wasserrechtsbescheid 
verfügen. 

Das Wasserrecht der Entlastungsanlage RÜB_B (bzw. RÜB_4), an die das Gebiet des 
„Gewerbezentrum Seeshaupter Straße / Westtangente“ angeschlossen ist, läuft zum 
31.12.2021 aus. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis ist schnellstmöglich für sämtliche Entlastungsanlagen 
als Gesamtkonzept zu beantragen. Für diejenigen Entlastungen ohne einen gültigen 
Wasserrechtsbescheid fällt die Niederschlagswasserabgabe in voller Höhe an. 

Die Entwässerungssatzung der Stadt Penzberg ist zu beachten und deren Anforderungen sind 
einzuhalten. 

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage vorzugsweise im 
Trennsystem anzuschließen. Die Dichtheit der Grundstücksentwässerungsanlagen ist nach 
DIN 1986-30 vor Inbetriebnahme nachzuweisen. Das öffentliche Kanalnetz ist entsprechend 
den technischen Regeln (DIN EN 752) zu erstellen und zu betreiben.  

In den Schmutzwasserkanal darf grundsätzlich nur Schmutzwasser im Sinne von § 54 Abs. 1 
Nr. 1 WHG eingeleitet werden (kein Drainage- oder Niederschlagswasser), um hydraulische 
Belastungen für das Kanalnetz und die Kläranlage zu vermeiden.  

Soll dennoch wie das umliegende Gebiet im Mischsystem erschlossen werden, so ist 
die Leistungsfähigkeit von Kanal (inkl. Sonderbauwerke) und Kläranlage nachzuweisen. 
Es ist zu prüfen, ob das festgelegte Abwasserkontingent bei der Kläranlage Penzberg aus-
reicht. Zudem sollte die aufzunehmende Kläranlage darüber informiert werden. Nur dann kann 
eine ordnungsgemäße Erschließung aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestätigt werden. 

Fremdwasser im Kanalnetz und auf der Kläranlage sollte durch kontinuierliche Kanalsanierun-
gen und Abkopplung von Drainagen reduziert werden. 

1.5.2 Industrieabwasser  

Einleitungen von nicht hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und Gewerbebetrie-
ben sowie aus sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen Einrichtungen in öffentliche 
Abwasseranlagen dürfen nur unter Einhaltung der Bestimmungen der jeweiligen Entwässe-
rungssatzungen erfolgen. Weiterhin ist zu prüfen, ob für derartige Einleitungen zusätzlich eine 
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Genehmigungspflicht nach § 58 WHG besteht.  

Die Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der 
öffentlichen Abwasseranlage einzuholen bzw. in Fällen, in denen der § 58 WHG zutrifft, bei 
der Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen.  

Die Dichtheit der Anlagen ist vor Inbetriebnahme nachzuweisen. 

1.5.3 Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen.  

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-
ser vorrangig zu versickern. Sollte eine Versickerung aufgrund der Bodenverhältnisse nicht 
möglich sein, kann das Niederschlagswasser über Rückhalteanlagen gemäß Entwässe-
rungssatzung in den Kanal eingeleitet werden. Das Baugrundgutachten der GHB sagt bzgl. 
Versickerung Folgendes: 

„In den tiefreichend anstehenden bindigen oder torfigen und stark wassergesättigten Böden 
ist die Versickerung von Oberflächenwasser kaum möglich. Die Möglichkeit der direkten An-
bindung an die meist darunter anstehenden, wassergesättigten Kiese mit leicht gespannten 
Grundwasserverhältnissen ist zwar gegeben, aber es versickert weniger als bei einer Einlei-
tung in einen nicht grundwassererfüllten Kies.“ 

Voraussetzung für die Versickerung von Niederschlagswasser ist ein Mindestabstand der 
Sohle der Versickerungsanlage von einem Meter zum mittleren höchsten Grundwasserstand. 

Aufgrund der inhomogenen Bodenverhältnisse mit wasserundurchlässigen oder bereits was-
sergesättigten Bodenschichten ist davon auszugehen, dass die Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Baugebiet nicht möglich ist. Selbst wenn wasserdurchlässige Boden-
schichten vorliegen, ist nicht gesichert, dass diese das versickernde Niederschlagswasser 
auch abführen können. Ggf. handelt es sich um Kieslinsen mit einer endlichen Speicherka-
pazität für Niederschlagswassers, welche nach entsprechender Füllung mit Niederschlag 
kein Wasser mehr aufnehmen können. Auch kann es je nach Bodenverhältnissen z.B. zur 
Vernässung von Kellern von Bestandsgebäuden kommen. Sofern eine Versickerung vorge-
sehen ist, sollte eine ausreichende Sickerfähigkeit des Bodens nachgewiesen werden.  

Weiterhin bitten wir die gesicherte Erschließung durch eine Bestätigung der Stadtwerke, 
dass das gedrosselte Niederschlagswasser sämtlicher versiegelter Flächen des Bebauungs-
planes über den Kanal abgeführt werden kann, nachzuweisen. 

Bei schwierigen hydrologischen Verhältnissen sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung 
und Rückhaltung des Regenwasseranfalles (z.B. durch Gründächer, Rasengittersteine) ge-
nutzt werden. 

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser über 
Auffüllungen oder Altlasten nicht den Regeln der Technik entspricht und erlaubnispflichtig ist. 
Ggf. vorhandene Auffüllungen im Bereich der geplanten Versickerungsanlagen sind vollstän-
dig auszuheben und die Schadstofffreiheit des verbleibenden Bodens mittels Sohl- und Flan-
kenbeprobung nachzuweisen. 

Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von gesammeltem Nieder-
schlagswasser sind der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV – und den 
dazugehörigen technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser – TRENGW – zu entnehmen. Werden die darin genann-
ten Bedingungen nicht eingehalten, ist beim Landratsamt Weilheim-Schongau eine wasser-
rechtliche Genehmigung zu beantragen. 
 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
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und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-
ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-
sergebundene Decke.“ 

„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der 
Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 
Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-
zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie können zugelassen werden.“ 

„Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, 
versickert oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist einer Retentionsflä-
che zuzuführen und dort zur Versickerung zu bringen, bzw. falls dies nicht 
möglich ist, nach den Maßgaben der kommunalen Entwässerungssatzung in ei-
nen öffentlichen Misch- oder Regenwasserkanal einzuleiten.“ 

 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  
 

„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenut-
zungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde 
erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdi-
sche Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in 
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Vo-
raussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln für 
das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser) erfüllt sind.“ 
 

2. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 
 
Für eine abschließende Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes sind folgende Unterla-
gen nachzureichen:  
 

 Erschließungskonzeption mit Überprüfung ausreichender Kapazitäten für die Wasser-

ver- und Abwasserentsorgung einschließlich Niederschlagswasserentsorgung 

 
Folgende Untersuchungen und Gutachten sind erforderlich und deren Ergebnisse in den Be-
bauungsplan einzuarbeiten: 
 

 Bodengutachten, d. h. Untersuchungen der Eigenschaften, Empfindlichkeit und Be-

lastbarkeit von Böden sowie des Grades der Funktionserfüllung und der Versicke-

rungsfähigkeit 


